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DM 
Rusche/Kirchhelmer treten den traditlO­
nellen Junstlschen Auffassungen entgegen, 
die zn Idealistischer Welse behaupten, daß 
Vorkommen und Häufigkeit von Verbre­
chen durch Strafzumessung und -politik 
bestimmt werden (S. 284/5). Dieser 
Annahme liegt die These zugrunde, daß 
das Recht zn der Lage sei, SozIalverhalten 
zu steuern und daß die aus Straftheonen 
erwachsenen Strafpraktiken durch eznen 
Wandel der Jeweiligen Theone veränder­

bar selen (S. 297)' 

Rusche/Kirchhelmer gehen statt dessen 
von der Prämisse aus, daß die Entwicklung 
und FunktlOn sozialer Phänomene zn der 

Geschichte sich herleiten aus ökonomi­

schen Bedürfmssen und der korrespon­
dierenden Sozialstruktur ezner Gesell­

schaft. Das Im Buch vorgelegte und analy­
sierte Matenal bestätigt für den gesamtge­
sellschaftlichen hlstonschen Ablauf die 
These, dall Verbrechen unmittelbar von 
der ökonomischen Entwicklung abhängig 
ISt (S. 280). Der Leser vermißt Jedoch ezne 
ezngehendere Beschreibung der Mechams­
men, die Im konkreten Fall zeigen, wie das 
Verbrechen aus ökonomischen Bedingun­

gen resultiert. 
Strafrecht und Straftheonen sznd für 
Rusche/Kirchhelmer lediglich Legltlma­
tlOnsstrateglen. Sie sznd von StrafpraktI­
ken ableitbar, die Sich zn ezner geschichtli­

chen SituatlOn als ökonomisch sznnvoll 
und notwendig erwiesen haben. Daraus 
ergibt sich zndirekt ihre These, daE Verbre­
chen mcht straf- oder sozialpolitisch 
bekämptbar sznd (S. 288). Ru­
sche/Kirchhelmer können daher weder 

dem Strafvollzug noch den daraus abzulei­
tenden Strafnormen und Straftheonen ezne 
eigene Geschichte zubilligen. Sie stellen sie 
Vielmehr als gesellschaftliche Phänomene 
nur Im Zusammenhang mit der hlston­
schen Entwicklung ökonomischer Bedin­
gungen von Gesellschaftsformen dar. 

Dem Juristisch geschulten Leser bietet der 
ökonomische Ansatz die Möglichkeit zur 

Anal yse der Strafrechts geschichte, die der­
zeit zu rezner Dogmengeschichte verkom­
men ISt. Er Wird erkennen können, welche 
Interessen zur Herausbildung konkreter 
Strafrechtsnormen geführt haben und wel­
che Interessen diese Normen verteldi-
gen. 

Das Buch beschreibt zunächst die Straf­
praxIs vor der Herausbildung des Straf­
rechts zu eznem Teil staatlicher Gewalt. In 
der Gesellschaft vorwiegend gemeznschaft­
licher Bodenbesitzer wurden pnvate Kon­
flikte selten Eigentums-, zumeist 
Tötungsdelikte - durch gemeznschaftliche 
Regelung geschlichtet. Eine solche Kon­
fliktregelung hatte im Pnnzlp eznen Scha­
densausgleich (z. B. für den Ausfall ezner 
menschlichen Arbeitskraft) zum Ergebms. 
Ihr Ziel war die Verhznderung der Blutra­
che, d. h. Gewährleistung des Landfne­
dens. 
Die Herausbildung von pnvatem Grund­
besitz und dessen Anhäufung bel wemgen 
war zn der folgenden Zeit die Vorausset­
zung für die Ausprägung eznes besonderen 
Fehde- und Sühnerechts für statusmäßig 
Gleichgestellte. Es entstand erstmals ezn an 
BeSitz gebundenes Pnvileglenrecht. Für die 
festgefügte Statushierarchie des Mittelal­
ters stellen Rusche/Kirchhelmer die These 
auf, daß diese wegen ihrer starken religiö­
sen Absicherung keznes Knmznalrechts zu 
ihrer Stützung bedurfte (S. 16). 

Die Wandlung des pnvaten Strafwesens in 
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216 staatliches Strafrecht und damIt seIne Her­
auslösung aus der gemeInschaftlichen Inte­
raktIOn der Bevölkerung vollzog SIch über 
Jahrhunderte. DIe Strafgewalt wurde zu 

eInem Herrschaitslnstrument wenIger über 
den größeren Teil der Bevölkerung. Ein 
wesentlicher Grund für diese EntwIcklung 
war das fiskalische Interesse, das Jeder 
Herrscher an eIner staatlichen Strafe hatte, 
solange diese In der Abbuße durch Natura­
lien oder Geld bestand. Sie wurde zu eIner 
WIchtIgen Einnahmequelle. Im Kampf des 
KaIserreIches um zentrale Gewalt gegen 
die TerrItorIalgewalt der Landesfürsten 
stellte der Anspruch auf Strafgewalt eIn 
wesentliches Element dar (S. 17/8). Aus­
druck dieses Anspruchs war der Erlaß der 
PeInlichen HalsgerIchtsordnung von 

J5J2. 
DIe Spaltung der Gesellschaft In BeSIt­
zende und Besl tzlose ha tte bald zur Folge, 
daß die :--.Jichtbesltzenden nIcht mehr In der 
Lage waren, hohe Geldbuflen zu bezahlen. 
GleIchzeItIg nahmen die Eigentumsdelikte 
zu. Für die Armen wurde die Strafe nur 
noch In der Form körperlicher ZüchtIgung 
vollstreckbar. DIe Geldbufle wurde zum 
PrIvileg der BesItzenden, d. h. klassenmä­
ßige Strafarten wurden weIter ausdifferen­
zIert und festgeschrIeben. 

Im SpätmIttelalter - gekennzeIchnet durch 
Verknappung des Bodens bel gleIchzeItIger 
ErtragsmInderung, Zunahme der beSItzlo­
sen Armen, Blüte der Handelsstädte, 
Landflucht und Abschlieflung der Städte 
gegen die vagabundierenden Bauern - nah­
men die Verbrechen der BeSItzlosen zu. DIe 
EigentumskrIminalität domInIerte Jetzt. 
DIe BeSItzenden sahen SIch gezwungen, die 
Straf justIz Im Sinne von DIsZIplinIerung 
zu effektIVIeren. Zur Durchsetzung des 
Strafanspruchs des Zentralstaates gegen­
über allen Untertanen fehlten umfassende 

VerfolgungsmöglichkeIten, die die Strafe 
zur automatIschen Folge eInes Rechts­
bruchs hätten machen können. Daher hatte 

die öffentliche Vollstreckung der peInli­
chen Strafen die FunktIOn exemplarIscher 
Abschreckung zu übernehmen. 

Für die beSItzlosen Täter wurde die prIvate 
Schlichtung von Diebstahlsdelikten verbo­
ten. Das wurde mIt deren schlechter per­
sönlicher SituatIOn gerechtfertIgt. DIe kör­
perliche Züch tIgung der armen Rechtsbre­
cher wurde zu verstümmelnden Leibesstra­
fen fortentwIckelt. DIe Todesstrafe wurde 

häufigste Strafform und war ab 1500 für 
DIebstahl die Regel. BeSItzende hmgegen 
konnten selbst die Todesstrafe In zeItlich 
begrenzte Verbannung umwandeln lassen. 
Wo Geldstrafe noch praktIZIerbar war, 
wandelte sIe SIch von WIedergutmachender 
Buße meIne BereIcherungsmöglichkeIt der 

SIch heranbildenden JUStIZ und ihres Appa­
rates, der davon finanZIert wurde. 

Die Folgen des DrelßigJ ährIgen KrIeges 
- wIe z. B. DeZImIerung der Bevölkerung 
um eIn DrIttel, Scharen von helmat-, ar­
beIts- und bmdungslosen VertrIebenen, 
extremer Mangel an ausgebildeten und 
diSZIplinIerten ArbeItskräften bei gleIch­
zeItIger Verwüstung der wIrtschaftlichen 
Grundlagen - schafften die Bedingungen 
für die :--.Jutzung der ArbeItskraft von Ver­
urteilten. Strafen an Leib und Leben ent­
sprachen m ZeIten extremer ArbeItskräf­

teknappheIt nIcht mehr den ökonomIschen 
Interessen. Der Staat trug u. a. durch 
Zwangsverptlichtung der vorhandenen Ar­
beItskräfte seInen Teil zu eInem raschen 
und kostengünstIgen Wiederautbau der 
Wirtschaft bel. DIe GerIchte gIngen dazu 
über, Verurteilte m Arbelts-, später Zucht­
häusern zur extensIven Nutzung ihrer 
ArbeItskraft zu IIIternIeren. Durch Ein­
führung der ArbeItsteilung In den Manu­
fakturbetrIeben war die Voraussetzung 
geschaffen worden, auch unausgebildete 
ArbeIter zu verwenden. Der Freiheitsent­
zug entWIckelte SIch zur Regelbestrafung 
und Insbesondere zur ,natürlichen< Folge 
von Eigentumsverletzungen durch die be­

SItzlosen Klassen. FreiheIt Jedoch wurde 
zur BewegungsfreiheIt der BesItzenden. 
RuschelKirchhelmer sehen die ökonomI­
schen Bedingungen eIner Gesellschaft vor­
nehmlich als durch den Entwicklungsstand 
der ProduktIOnsverhältnIsse bestImmt an. 
Für ihr spezIelles Thema nehmen sIe den 

ArbeItskräftemarkt als zentralen Erklä­
rungsmechanIsmus für die EntwIcklung 
von Strafen. Das Jeweilige VerhältnIS von 

Angebot und :--.Jachfrage für die Ware 
ArbeItsmarkt bestImmt deren Wert für die 
Gesellschaft. Als der PreIs der Ware 
ArbeItskraft fiel. wurde auch der Wert 
emes Menschenlebens für die Strafgewalt 
gerInger (S. 14,3 1,61,77,120/126). 

Für die ZeIt nach der IndustrIaliSIerung 
greIft dieser MechanIsmus allerdings nIch t 
mehr. DIe mIt ZwangsarbeIt verbundene 
FreiheItsstrafe wurde zur allemeIn einge-
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führten gesetzlichen Strafart, als die 
ArbeIt m den Zuchthäusern unrentabel 
geworden war. Maschmelle ProduktIon 
konnte In den Zuchthäusern mcht durchge­

führt werden. DIe Entwertung der Ware 
ArbeItskraft durch die Bevölkerungszu­
nahme gegen -Ende des I S. Jahrhunderts 
unter den Bedingungen totaler Konkur­
renz auf dem :Vlarkt machte InvestItIOnen 
für DlSzlplimerung und Bewachung gefan­
gener ArbeItskräfte zu teuer. DIe Löhne 
fielen unter das Subslstenzmlmmum. Eine 
Reservearmee aus Hungernden lie!1 die 

Verurteilung wegen Eigentumsdelikten 

stark ansteIgen. Hunger, Krankheit und 
hohe Sterberaten m den überfüJJten Hait­
anstalten waren die Folge. DIe unrentabel 

gewordene ArbeIt wurde trotzdem beibe­
halten und zum Selbstzweck reduzIert: 
nutzlose ArbeIt wurde zum Foltennstru­

ment entWIckelt. 0Jach außen wurde die 
Beibehaltung der Arbeit als kostensenken­
der Faktor legltInllert. 
Rusche/Kirchhelmer erweItern ihre These, 
da!\ die Strafarten emer GeseJJschaft durch 
die In ihr \'orherrschende ProduktIOns­
weISe bestImmt werden um die Zusatzan­
nahme, daß Straf:lrten SIch verselbständi­

gen können, wenn ihre ökonomISche BaSIS 
enthJjen Ist (S. l.t3, 157). Damit erkennen 
sie retardierende :Vlomente m der SOZialen 
EntWIcklung an, ohne diese durch ihren 
ökonomIschen Ansatz erklären zu kön-
nen. 

Der Zweck der Straie wandelte SIch nach 
Rusche! Kirchhelmer biS m die neuere Zelt 
zur Abschreckung der beSitzlosen Bevölke­
rungsklassen vor der InhaftIerung. Der 
Lebensstandard Im Gefängms bleibt seit­
dem Immer unter dem der untersten Bevöl­

kerungsklassen, denen die Strafdrohung 
galt (S. 13, 190/1,210). Für die Geiange­
nen bedeutete dies m zyklischen Knsen 
neben Hunger und Krankheit den Tod. 

Berger (KJ }/74 S. 237-50) knupft an diese 
These an, wenn er hier die Grenze für alle 
Reformbestrebungen des Strafvollzugs 
ausmacht. Darüber hmaus stellt er fest, 
daß die Gruppe der Vorbestraften beden­
kenlos dem Zweck der Abschreckung der 
diSZipliniert Arbeitenden geopfert wurde, 
da sie als Arbeitskräfte ohnehin mcht 
mteressant smd. 
Seit elmgen Jahren Wird in der BRD die 
DiskUSSIOn um emen matenalistlschen An­
satz zum Verständms von Recht und 
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Rechtstheone geführt. Der von Ru­

sche/Kirchhelmer schon 1939 In den USA 
veröffentlichte Versuch eIner hlstonschen 

Genese von Straf- und Rechtsiormen Ist 

eIne unerläßliche Voraussetzung für die 

DIskussIOn eIner politIschen Okonomle des 

Strairechts. Dem bislang In der neueren 

Knminologle vorherrschenden labeling 

approach könnte er Erklärungen anbIeten, 
die dieser als eIne Form systematISIerter 

Vorurteilsforschung nicht erfassen kann. 

BIslang war es dem labeling approach z. B. 

mcht möglich, zu erklären, aus welchen 

Interessen heraus die SanktionsInstanzen 

Prozesse der Zuschreibung von krImInel­

lem Verhalten vornehmen, durch welche 

Prozesse die SanktIOnsInstanzen program­

miert werden. Eine hlstonsch-ökonoml­

sche BetrachtungsweIse könnte ihm dazu 

verhelfen, die gesellschaftlichen Ursachen 

für die von ihm beschriebenen Phänomene 

aufzufinden. Allerdings unterliegt der 

KRITISCHE JUSTIZ 

ökonomische Ansatz von Ru­
sche/Knchhelmer eIner monokausalen 

Verengung. Er erklärt z. B. mcht, daß und 

weshalb eInmal entwIckelte Rechtsformen 

auch WIeder auf die Gesellschaftsstruktur 

zurückwIrken können. DIe Autoren neh­

men zu diesem Problem mcht Stellung. Es 

wäre Aufgabe eIner WeIteren tWlcklung 

dieses Ansatzes, solche sozIalen ErscheI­

nungen mltzuerfassen. 
DIe Autoren begrel fen SIch selbst als SOZIO­

logIsche Wissenschaitler, die die Methode 

der sozIOlogIschen Analyse auf eIn GebIet 

anwenden, das bIS dahin mcht untersucht 

wurde. Ihr ErkenntnlSlnteresse ISt mcht 

auf HandlungsperspektIven hin genchtet. 

DIese Beschränkung unterscheIdet sIe von 

den derzeitIgen wIssenschaftlichen Bemü­

hungen um eInen materIalistIschen Ansatz 

zum Verständms von Strafrecht und Kn­

minalität. 
Kann Rausch 
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